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Allgemeines & Geltungsbereich 
Die hftm besteht aus den beiden Rechts-per-
sönlichkeiten Höhere Fachschule für Technik 
Mittelland AG und HFTM-HiTec GmbH. Diese 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) 
kommen bei jedem Lerndienstleistungsange-
bot (Aus- und Weiterbildungen) der hftm 
(HFTM AG und HFTM-HiTec GmbH) zur An-
wendung. Lerndienstleistungsangebote bein-
halten Diplom- und Weiterbildungsstudien-
gänge und Bildungsangebote sowie Kurse, Se-
minare und Anlässe in der Weiterbildung oder 
kundenspezifische Bildungsangebote. 

Anmeldung 
Die Anmeldung erfolgt schriftlich oder online 
über unsere Webseite www.hftm.ch und ist für 
die gesamte Angebotsdauer verbindlich. 
Sie wird nach Überprüfung der jeweiligen Auf-
nahmebedingungen und der schriftlichen An-
melde- oder Aufnahmebestätigung durch die 
hftm wirksam. 

Mit der Anmeldung verpflichten sich die Teil-
nehmenden, die Kosten gemäss Ausschrei-
bung und Gebührenreglement zu bezahlen. 
Bei Angabe einer anderweitigen Rechnungs-
adresse (z.B. des Arbeitgebers) bleiben die 
Teilnehmenden gegenüber der hftm Schuld-
ner. 

Zulassung 
Die Zulassungsbedingungen zu den Diplom-
studiengängen und Weiterbildungsstudiengän-
gen sind im entsprechenden Schul- und  
Prüfungsreglement und den Regulatorien der 
hftm geregelt. Bei eidgenössisch anerkannten 
Bildungsgängen gelten zudem die entspre-
chenden Gesetze und Verordnungen. 

Kosten 
Die Kosten sind in der Kursausschreibung oder 
im Gebührenreglement aufgeführt. Auslagen 
wie Prüfungsgebühren, Kosten für Exkursionen 
und Anlässe ausserhalb des regulären Schul-
betriebs sind durch die Teilnehmenden selbst 
zu bezahlen. Auslagen für Schulmaterialien, 
Bücher, Kopien etc. sind vom Teilnehmenden 
zu übernehmen, wenn sie in den Kosten nicht 
ausdrücklich enthalten sind. 

Die Rechnungsstellung erfolgt vor Kursbeginn. 
Nach unbenütztem Ablauf der Zahlungsfrist tritt 
ohne besondere Mahnung der Verzug ein. 

Für Mahnungen wird eine Bearbeitungsgebühr 
von CHF 20.- in Rechnung gestellt. Bei der Be-
treibungseinleitung werden ein Verzugszins 

von 5% sowie eine Bearbeitungsgebühr von 
CHF 50.- erhoben. Bei Nichteinhaltung der 
Zahlungstermine behält sich die hftm das 
Recht vor, vom Vertrag zurückzutreten und 
den Teilnehmenden vom Besuch des Bil-
dungsangebots auszuschliessen.  

Aus der Nichtteilnahme an Teilen oder der 
ganzen Aus- oder Weiterbildungsveranstaltun-
gen lassen sich keine finanziellen Ansprüche 
gegenüber der hftm ableiten und der volle in 
Rechnung gestellte Betrag bleibt geschuldet. 

Grundsätzlich werden die Kursgelder bei Aus- 
und Weiterbildungen mit einer Gesamtdauer 
von maximal einem Jahr in vollem Umfang in 
Rechnung gestellt. Die Vereinbarung einer Ra-
tenzahlung liegt im Ermessen der hftm. 

Vertragsrücktritt (Abmeldung) 
Ein Vertragsrücktritt (Abmeldung) hat schriftlich 
zu erfolgen. Bei Diplomstudiengängen verwei-
sen wir auf die besonderen Bestimmungen des 
zugehörigen Schul- und Prüfungsreglements. 

Erfolgt der Vertragsrücktritt weniger als 31 
Tage vor Kursbeginn werden CHF 300.- in 
Rechnung gestellt. Erfolgt der Vertragsrücktritt 
weniger als 11 Tage vor Kursbeginn sowie bei 
Nichterscheinen wird die volle Gebühr in Rech-
nung gestellt. Bei Umbuchung weniger als 31 
Tage vor Kursbeginn werden CHF 300.- in 
Rechnung gestellt. 

Durchführung der Angebote 
Die Anmeldungen werden - sofern keine be-
sonderen Aufnahmebedingungen gelten – in 
der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt. 
Bildungsgänge und Kurse, für die zu wenige 
Anmeldungen vorliegen, werden nicht durch-
geführt. Ebenso besteht bei Vertiefungs- und 
Schwerpunktangeboten bei den Diplomstudi-
engängen bei zu geringer Teilnehmerzahl 
keine Durchführungsgarantie. Kursabsagen 
werden spätestens zwei Wochen vor Kursbe-
ginn mitgeteilt.  

Kursgeld und Materialgeld werden vollumfäng-
lich zurückerstattet, wenn ein Bildungs-
gang/Kurs nicht zustande kommt. 
Darüber hinaus bestehen keine weiteren An-
sprüche und die hftm haftet nicht für allfällige 
Folgekosten. 

http://www.hftm.ch/
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Programmänderungen und Unterrichtsaus-
fall 
Die Reorganisation oder Absetzung von Bil-
dungsgängen/Kursen bleiben vorbehalten. 
Falls Lektionen aus Gründen, welche die hftm 
zu vertreten hat, ausfallen, werden sie in der 
Regel nachgeholt. Falls dies nicht möglich ist, 
entstehen keine Ersatzansprüche. Preisanpas-
sungen sind aufgrund geänderter gesetzlicher 
Vorgaben oder im Rahmen der Teuerung je-
derzeit möglich. Änderungen der Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen bleiben vorbehalten. 

Ausschluss 
Die hftm behält sich vor, Teilnehmende bei 
fehlbarem Verhalten aus einem Bildungsange-
bot/Kurs auszuschliessen. Für Diplomstudien-
gänge verweisen wir auf die besonderen Best-
immungen im Schul- und Prüfungsreglement. 
Die allgemeinen Verhaltensregeln sind in allen 
Unterrichtsräumen angeschlagen. 

Versicherung 
Die hftm lehnt jegliche Haftung gegenüber ent-
standenen Schäden in den durch sie organi-
sierten Kursen und Veranstaltungen ab. Bei 
Unfällen übernimmt die hftm keine Haftung. 
Der Abschluss einer Versicherung gegen Un-
fall, Haftpflicht und Diebstahl ist Sache der 
Teilnehmenden. 

Datenschutz 
Der Teilnehmende erklärt sich mit der Anmel-
dung damit einverstanden, dass die Daten der 
Anmeldung für interne Zwecke elektronisch ge-
speichert und verarbeitet werden. Er erteilt die 
Einwilligung, dass diese zu Zwecken des eige-
nen Marketings bzw. der Werbung verwendet 
werden. Eine Weitergabe der Daten an Dritte 
findet ohne Einwilligung nicht statt. 

Informationen, welche dem Teilnehmenden im 
Rahmen der Angebote der hftm zur Kenntnis 
gelangen und den Persönlichkeitsschutz Dritter 
berühren, dürfen nicht weitergegeben werden. 

Anwendbares Recht und Gerichtsstand 
Alle Rechtsbeziehungen der Teilnehmenden 
mit der hftm unterstehen schweizerischem 
Recht. 
Der Gerichtsstand richtet sich nach den zwin-
genden gesetzlichen Bestimmungen. Soweit 
diese nicht zur Anwendung kommen, ist aus-
schliesslicher Gerichtsstand für allfällige Strei-
tigkeiten Grenchen. 

Änderungen vorbehalten
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